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Zusammenfassung

Die Sustainable Development Goals (SDGs) 
der Vereinten Nationen streben anhand von 
SDG 5 danach, die Gleichheit der Geschlech
ter im globalen Kontext herzustellen. Wir zei
gen, dass der aktuelle, global angelegte Nach
haltigkeitsdiskurs nicht nur blinde Flecken im 
Hinblick auf die konsequente Bekämpfung 
geschlechtsspezifischer Ungleichheiten auf
weist, sondern auch einen wenig reflektier
ten Umgang mit der digitalen Transformation 
pflegt. Mögliche Ansätze zur Bewältigung 
des identifizierten Spannungsfeldes sehen 
wir in einer gendersensiblen ITGestaltung, 
einem digitalen Gleichstellungsgesetz und 
der konsequenten Bewertung von Folgen 
der globalen Nachhaltigkeitspolitik und for
schung im Hinblick auf Diskriminierung.

Schlüsselwörter
Globale Geschlechtergerechtigkeit, SDGs, In
formatik, Recht und Nachhaltigkeit, DSGVO

Summary

Gender equality in the field of tension bet
ween sustainable and digital transformation 
– an interdisciplinary approach

The United Nations Sustainable Development 
Goals (SDGs) aim to achieve gender equa
lity through SDG 5. We show that current 
 global discourses on sustainability not only 
have blind spots when it comes to the me
chanisms of (re)producing gender inequality 
but that digital transformation processes are 
also insufficiently reflected on. We see gen
dersensitive IT design, a digital equality law 
and rigorous impact assessments of global 
sustainability politics and research on discrim
ination as possible approaches to resolving 
this tension. 

Keywords
global gender equality, SDGs, computer sci
ence, law and sustainability, GDPR
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Franziska Ohde, Birgit Blättel-Mink, Claude Draude,  
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Geschlechtergerechtigkeit im Spannungsfeld von 
nachhaltiger und digitaler Transformation – eine 
interdisziplinäre Annäherung

Nachhaltige und digi-
tale Transformation

1 Einleitung

Die weltweite digitale Transformation ist ein komplexer Prozess, der sich in ambivalen-
ten Wahrnehmungen und Einschätzungen widerspiegelt. Wie mit den Sustainable De-
velopment Goals (SDGs)1 im Jahr 2015 beschrieben wurde, werden Informations- und 
Kommunikationstechnologien für Entwicklung (ICT for Development, ICT4D) und 
mittlerweile auch Künstliche Intelligenz (AI for Good, AI4G) als zentrale Faktoren be-
trachtet, um globale Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Welche Aspekte positiv als Chan-
ce oder negativ als Risiko bewertet werden, hängt wesentlich von den Interessen, Ein-
stellungen und sozio-kulturellen Handlungskontexten gesellschaftlicher Akteur*innen 
und Institutionen ab. Aus der Perspektive der SDGs und damit einer globalen Perspek-

1 Bei den SDGs handelt es sich um 17 globale Ziele nachhaltiger Entwicklung: https://sdgs.un.org/
goals.
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tive auf Nachhaltigkeit birgt die Digitalisierung beispielsweise das Risiko des übermä-
ßigen Energie und Ressourcenverbrauchs, der trotz sinnvoller Effizienzbemühungen 
im Forschungsfeld der nachhaltigen Künstlichen Intelligenz (KI) ein zentrales Problem 
darstellt (Henderson et al. 2020). Entsprechende Forschung thematisiert KI-Technologi-
en und deren Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung wie auch die nachhaltige Gestaltung 
der Technik und Anwendungsprozesse (van Wynsberghe 2021). Somit bietet die digitale 
Transformation auch Gelegenheitsfenster für Nachhaltigkeitsprojekte, wie sie etwa in 
der Sharing Economy wahrgenommen wurden (Gossen/Scholl 2016). Der Einsatz von 
Algorithmen kann sinnvoll sein, um einen objektivierenden Blick auf diskriminierungs-
anfällige Entscheidungen zu werfen. Andererseits zeigt die Debatte um die Funktions-
weise des Digitalen, besonders sichtbar an Global Playern wie Google oder Facebook/
Meta, dass digitale Medien datenschutz- und IT-sicherheitsrechtliche Probleme bergen, 
zu Oligopolen führen können und ihre Algorithmen für viele Konsument*innen bzw. 
Nutzer*innen nur noch schwer zu kontrollieren sind (Beblo et al. 2021; Busch 2018: 
9ff.; Datenethikkomission 2019; Eubanks 2017). 

Dabei fällt auf, dass nur wenige Überschneidungen zwischen den o. g. Diskursen 
bestehen und es kaum systematische Forschung zum Verhältnis von Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit und Gender Bias gibt (Steinhilber 2020). Das SDG 5 (Geschlechter-
gleichheit) nehmen wir als Ausgangspunkt, um die skizzierte Problematik aus der Per-
spektive der Geschlechterforschung zu vertiefen. Fragen der Teilhabe, der sozialen Un-
gleichheit und Diskriminierung, ungleicher Geschlechterverteilung sowie intersektio-
naler Gender Bias beim Training algorithmischer Systeme sind im Zusammenhang mit 
nachhaltiger Entwicklung von Bedeutung. Um neben der Gleichstellungsthematik auch 
Gender Bias und gesellschaftliche Strukturen aufzugreifen, nehmen wir Bezug auf ein 
mehrdimensionales, intersektionales Verständnis von Geschlechtergerechtigkeit. 

Wir verfolgen in diesem Beitrag die These, dass das SDG 5 eine „Digitalisierungs-
lücke“ aufweist. So werden digitale Technologien verkürzt als enabler (Ermöglicher) 
gesehen (Steinhilber 2020: 9). Die Risiken der digitalen Transformation als solche, mit 
ihrem enormen Verbrauch an Ressourcen, den Auswirkungen auf Arbeit, Bildung und 
Teilhabe, werden kaum expliziert. Zudem wird Geschlechtergerechtigkeit im Diskurs 
des Zusammenhangs von Nachhaltigkeit und Digitalisierung eher als Randthema aufge-
griffen (Steinhilber 2020: 8). An Nachhaltigkeitsdiskurse anschlussfähige Gestaltungs-
richtungen der Informatik, wie der soziotechnische Ansatz (Mumford 2006) oder das 
Partizipative Design (Simonsen/Robertson 2013), bieten sich hier zur Überprüfung und 
Umsetzung eines integrativen Nachhaltigkeitsverständnisses an2; regulatorisch sind im 
nationalen Kontext insbesondere Gleichheitsgrundrechte und das Antidiskriminierungs-
gesetz (AGG) Anknüpfungspunkte. Auch die Verbindung der Inhalte von SDG 5 spezi-
ell zu Diskursen im Bereich von Gender und Datenschutz (Beblo et al. 2021) kann ein 
fruchtbarer Ansatz sein. Das skizzierte Spannungsverhältnis zwischen Digitalisierung, 
Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit wird in diesem Beitrag interdisziplinär 
ausgeleuchtet. Dafür gilt es, die Reproduktionsmechanismen von Ungerechtigkeiten 

2 Der soziotechnische Ansatz geht auf die Untersuchungen der britischen Kohleindustrie der 
1940erJahre zurück und berücksichtigt soziale und technische Aspekte als gleichwertig und sich 
gegenseitig beeinflussend in Gestaltungsprozessen. Partizipatives Design wurde in den 1970er
Jahren vor allem im skandinavischen Raum als Mittel zur Demokratisierung von Arbeit durch die 
Mitgestaltung von Produktionsmitteln und Werkzeugen bekannt.
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und Ungleichheiten im Geschlechterverhältnis (Gender Bias) in der digitalen Trans-
formation zu identifizieren und die verkürzte Sicht auf Digitalisierung in den SDGs 
insgesamt zu skizzieren. 

Entlang des Begriffs der Geschlechtergerechtigkeit und eines integrativen Nachhal-
tigkeitsverständnisses werden in einem ersten, analytischen Schritt blinde Flecken und 
Probleme im Spannungsverhältnis von Digitalisierung und globalen Nachhaltigkeitszie-
len aufgegriffen. Gender Bias und vergeschlechtlichte Ungleichheiten in der Technik
entwicklung und -anwendung sind auf der operativen Ebene von zentraler Bedeutung, 
wie in einem zweiten Schritt ausgeführt wird. Es folgt die juristische Einhegung von 
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Gendergerechtigkeit auf der normativen Ebene. Fa-
zit und Ausblick nehmen Lösungsansätze und Reflexionsmöglichkeiten in den Blick, 
um den diskriminierenden Auswirkungen von Doing Gender im Spannungsverhältnis 
von Digitalisierung und Nachhaltigkeit durch geschlechtergerechte Alternativen zu be-
gegnen.

2 Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit 

Im folgenden Abschnitt skizzieren wir unser Verständnis von Geschlechtergerechtig-
keit, Gender und Nachhaltigkeit sowie einen integrativen Ansatz der Nachhaltigkeits-
forschung als Grundlage für die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit SDG 5, dem 
Gender Bias in der digitalen Transformation und den Konsequenzen für Technikgestal-
tung und rechtliche Regulierung. 

2.1 Geschlechtergerechtigkeit als mehrdimensionales Konzept

Geschlechtergerechtigkeit ist ein normativer wie analytischer Ansatz, aus dem sich 
mögliche operative Folgen in Form von Antidiskriminierungsmaßnahmen ergeben 
können. Um gesellschaftlich geforderte Gerechtigkeit im Geschlechterverhältnis zu 
erreichen, müssen die strukturellen, institutionellen und sozio-kulturellen Mechanis-
men der (Re)Produktion von Ungleichheit offengelegt und verstanden werden. Die 
Art und Weise der Problematisierung wandelte sich im Laufe der Zeit, nicht nur auf-
grund veränderter (feministischer) Konzeptionen, sondern auch infolge von Fort- und 
Rückschritten der Gleichstellung. Während in den 1970er-Jahren „Strategien der In-
klusion“ von Frauen in der Öffentlichkeit zentral waren, kamen mit den 1980erJahren 
Forderungen nach Anerkennung von Weiblichkeit hinzu. Mit dem Linguistic Turn der 
1990er-Jahre richtete sich der Fokus der Auseinandersetzung zunehmend auf die Kate-
gorie Geschlecht an sich (Pimminger 2018: 3). Geschlechtergerechtigkeit erfordert zu-
dem, Differenzen zwischen Frauen zu berücksichtigen, zum Beispiel im Sinne globaler  
(Un)Gerechtigkeit (NaglDocekal 2010: 308). Auch wenn das AGG einen inklusiven 
Ansatz im Sinne der Integration von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen verfolgt 
und das Bundesverfassungsgericht eine dritte Geschlechtsbezeichnung eingefordert hat  
(BVerfGE 147, 1), werden gerade die Anerkennung von Weiblichkeit sowie die  
(De-)Konstruktion von Geschlecht bis hin zu nichtbinären Geschlechterkonzepten im-
mer noch erheblich vernachlässigt. 
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Im Rahmen dieses Artikels verfolgen wir zudem ein mehrdimensionales Verständ-
nis von Geschlechtergerechtigkeit. Geschlecht wird als soziale Kategorie verstanden, 
„die auf vielschichtige Weise in gesellschaftsstrukturelle Verhältnisse, symbolische 
Wertordnungen und subjektive Identitäten eingewoben ist“ (Pimminger 2019: 8). Es ist 
somit das Ergebnis sozialer Interaktionen und Prozesse (Doing Gender), welche durch 
„Normen und Diskurse strukturiert“ (Pimminger 2019: 8) sind und durch körperliche 
Aneignung übernommen werden (Villa 2006). Basierend darauf sind im Kontext von 
Geschlechtergerechtigkeit Gleichheits, Differenz und dekonstruktivistische Ansätze 
miteinander verwoben (Pimminger 2019). Eine weitere Schärfung dieser Perspektive 
stellt der Intersektionalitätsansatz dar, der auf die Arbeiten Schwarzer Feminist*innen 
zurückgeht (siehe vor allem Crenshaw 1989, 1991). Durch die Metapher der Kreuzung 
(Intersection) wird auf die Zusammenhänge verschiedener Differenzkategorien (beson-
ders race, Class, Gender) und die diskriminierenden Folgen des Ignorierens einzelner 
Kategorien aufmerksam gemacht. Mehrdimensionale Weiterentwicklungen zielen dar-
auf ab, eine komplexitätsangemessene Analyse über „Zusammenhänge und Wechsel-
wirkungen sozialer Differenzierung“ (Winker/Degele 2009: 8) zu leisten. Dazu setzen 
die Autorinnen drei Ebenen in Bezug zueinander: Strukturen (Reproduktion der Arbeits-
kraft), Repräsentationen (symbolische Reproduktion sozio-ökonomischer Verhältnisse) 
und Identitäten (Verunsicherung sozialer Akteur*innen). 

2.2 Nachhaltigkeit als integratives Konzept 

Im Ansatz „Gesellschaftliche Naturverhältnisse“ des Frankfurter Instituts für sozial-
ökologische Forschung (ISOE), dem unsere Gruppe nahesteht, wird Nachhaltigkeit als 
normatives Leitbild (siehe u. a. Blättel-Mink 2021) relativiert und um eine analytische 
und eine operative Dimension erweitert (Becker/Jahn/Stieß 1999; Becker 2002). Nor-
mativ sind danach Vorstellungen gesellschaftlicher Entwicklung, wie zum Beispiel die 
Forderung nach Gleichheit und Gerechtigkeit zwischen Geschlechtern oder die Bewah-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen. Diese Dimension umfasst den Diskurs über 
die Definition, die Bewertung, die Kriterien, Indikatoren und Ziele von Nachhaltigkeit. 
Es ist die Ebene der SDGs. Die analytische Dimension steht für die Untersuchung ge-
genwärtiger Probleme und Zusammenhänge aus der Perspektive der Zukunftsfähigkeit. 
Forschungsfragen richten sich etwa auf sozial-ökologische Transformationen, welche 
die Formen und Muster gesellschaftlicher Naturverhältnisse verändern. Schließlich er-
möglichen die operativen Leitlinien die Einbindung zu realisierender Problemlösungen 
in einen langfristigen Entwicklungsprozess (Keil/Hummel 2006: 242f.). Damit wird es 
möglich, Nachhaltigkeitsforschung zu verstehen als sozial-ökologische Forschung, die 
„Bedingungen und Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung gesellschaftlicher 
Naturverhältnisse in einer transdisziplinären Perspektive“ (Becker/Jahn 2006: 238) un-
tersucht. Zentral ist dabei die Wissensintegration. Zu integrieren sind Zielwissen (nor-
mative Ebene), Systemwissen (analytische Ebene) und Handlungs- bzw. Gestaltungs-
wissen (operative Ebene) (siehe auch Mogalle 1999). 

Wenn wir uns in interdisziplinärer Absicht mit dem Verhältnis von Geschlechterge-
rechtigkeit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit auseinandersetzen, so erweist sich die 
soziologische Perspektive – hier auf Formen der Reproduktion geschlechtsspezifischer 
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Ungleichheit im Kontext von digitaler und sozial-ökologischer Transformation bezogen 
– als vorrangig analytische Ebene (Systemwissen), die gendersensible Informatik – mit 
Konzepten partizipativer Gestaltung sozio-(öko-)technischer Systeme – als vorrangig 
operative Ebene (Gestaltungsebene) der Auflösung der identifizierten blinden Flecken 
und die rechtswissenschaftliche Perspektive – hier auf Fragen der Diskriminierung im 
Recht – als vorrangig normative Ebene (Zielwissen) (Pohl/Hirsch Hadorn 2021).

2.3 Geschlechtergerechtigkeit in den SDGs

Das SDG 5 umfasst neun Unterziele und 14 Indikatoren, anhand derer Themen wie 
Diskriminierung, Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Kinder- und Zwangsheirat, un-
bezahlte Pflege und Hausarbeit, Teilhabemöglichkeiten oder gleiche Rechte auf wirt-
schaftliche Ressourcen aufgegriffen werden. Angelegt als PolicyMaßnahmen, die in 
globalen, nationalen und regionalen Kontexten umzusetzen sind, bleiben die SDGs 
mitunter allgemein formuliert, wie Unterziel 5.1 mit dem Anspruch, „[a]lle Formen 
der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt [zu] beenden“ (UN 
2015: 18), zeigt. Ein Großteil der Unterziele von SDG 5 setzt auf der Strukturebene an 
und ist auf das Teilsystem Wirtschaft ausgerichtet, so zum Beispiel der gleiche Zugang 
zu wirtschaftlichen Ressourcen. 

Aus der Perspektive des oben entwickelten Verständnisses von Geschlechterge-
rechtigkeit werden Ebenen der Konstruktion und Repräsentation von Gender sowie die 
Identitätsebene, Mechanismen des Doing Gender also, deutlich weniger bis gar nicht 
beachtet, schon gar nicht in Bezug auf Digitalisierung und deren Einfluss. Auch wird die 
Diversität von Geschlecht weitestgehend ignoriert. 

Weitere blinde Flecken lassen sich besonders mittels SDG 5.a verdeutlichen: Frau-
en sollen Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen und Zugang zu Grundeigentum, Fi-
nanzdienstleistungen oder natürlichen Ressourcen erhalten. Zugang zum Familienerbe 
wird als ein zentrales Mittel gesehen, durch das Frauen Eigentum und Besitz erhalten 
können. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen staatliche und ökonomische Vorgaben 
geschaffen und soziale und vergeschlechtlichte Normen aufgedeckt werden (siehe 
 Agarwal 2018). 

Ein weiterer blinder Fleck ist der Bezug zu ökologischen Nachhaltigkeitszielen. 
Dieser wird im Rahmen von SDG 5 lediglich durch das Erwähnen von natürlichen Res-
sourcen in Abschnitt 5.a aufgegriffen. Dies ist relevant, da Frauen im Globalen Nor-
den zumeist ein hohes bis sehr hohes Umwelt- und Klimabewusstsein haben (siehe für 
Deutschland Stieß et al. 2022: 16) und Frauen im Globalen Süden im Kontext sozio
kultureller Strukturen und Rollenzuschreibungen wie Familienernährerin und Kinder-
betreuerin stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen sind (Babirye 2019).3 Im 
Sinne bestehender ReboundEffekte (Santarius 2015) ist zudem – von den SDGs nicht 
adressiert – ein Zielkonflikt auszumachen, der darin besteht, dass der globale Energie 
und Ressourcenverbrauch steigt, wenn Frauen im Rahmen von Antidiskriminierungs-

3 Diese Aussagen lassen sich nicht pauschal für alle Frauen treffen. Es handelt sich um Tenden
zen. Umwelt und Klimabewusstsein variieren beispielsweise entlang der Kategorien Alter und 
Bildung. Die individuelle Betroffenheit durch den Klimawandel ist von sozioökonomischen und 
sozio kulturellen Faktoren abhängig.
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maßnahmen stärker Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zugunsten 
ihrer Selbstbestimmung nutzen sollen (siehe SDG 5.b in UN General Assembly 2015; 
Steinhilber 2020). 

3  Digitalisierung, Gender Bias und SDGs

An den obigen analytischen Problemaufriss schließt sich auf der operativen Ebene ins-
besondere das Problem des Gender Bias in der digitalen Transformation an. 

3.1 Informatik als Beruf und Gender

Es sind vor allem Teilhabefragen, welche die fachlichen und öffentlichen Debatten zu 
Informatik und Gender bestimmen. Unter der Genderperspektive werden besonders der 
fehlende Zugang zu und die mangelnde Teilhabe von Frauen an IT-Disziplinen und Be-
rufen verhandelt. In der Informatik erscheint der Anteil der als weiblich erfassten Stu-
dierenden mit Anteilen zwischen 10 und 20 Prozent über die Jahrzehnte hinweg stabil 
gering (de Vries/Füchtjohann 2018: 23). Dies legt den Schluss nahe, dass gesellschaftli-
cher Wandel und Emanzipationsprozesse bisher nicht zu einer erhöhten Beteiligung von 
Frauen in der Informatik (ähnliches gilt für andere technische Felder) geführt haben. 
Kritisch anzumerken ist zudem, dass in den deutschsprachigen Debatten intersektionale 
Verschränkungen sowie nichtbinäre Geschlechterpositionen bislang kaum berücksich-
tigt werden und auch keine Erhebungen hierzu vorliegen. Wissenschaftliche Arbeiten, 
wie auch die zahlreichen Initiativen zur Frauen- und Mädchenförderung in der Informa-
tik, laufen vor diesem Hintergrund Gefahr, bestehende Bilder und Zuschreibungen von 
Geschlecht und Technik zu reproduzieren (siehe ausführlich hierzu: Bläsing/Draude 
2020).

3.2 Diskriminierung durch Informationstechnologien (IT)

Im Zuge digitaler Transformation, insbesondere durch die Weiterverbreitung von KI-
Technologien, werden in den letzten Jahren aber auch zunehmend die Auswirkungen 
von Digitaltechnik auf Geschlechtergerechtigkeit und die Wechselwirkung mit sozia-
len Ungleichheiten in der Öffentlichkeit und in technischen Disziplinen selbst disku-
tiert (Beblo et al. 2021). Vorangetrieben wurden diese Diskussionen durch verschie-
dene Negativbeispiele, die zeigen, dass durch die Digitalisierung Diskriminierungen 
aufgrund von Geschlecht und interdependenten sozialen Kategorien reproduziert oder 
sogar verstärkt wurden, zum Beispiel in der Autovervollständigungsfunktion in Such-
maschinen, Gesichtserkennung (UN Women 2013; Buolamwini/Gebru 2018) oder in 
der Beurteilung von Chancen auf dem Arbeitsmarkt (Fröhlich/Spiecker gen. Döhmann 
2018;  Lopez 2019). 

Alle Beispiele verdeutlichen die Relevanz sozialer Ungleichheitsdimensionen in 
Verschränkung mit der Planung, Entwicklung und dem Einsatz digitaler Technologi-
en. Es braucht folglich einen ganzheitlichen Ansatz, der technische Entwicklung über 
den gesamten Produktionszyklus bis zum Einsatz in seinen Wechselwirkungen mit ge-
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sellschaftlichen Kontexten und hierbei intersektionalen Ungleichheiten berücksichtigt. 
Selbst wenn Gesichtserkennungstechnologien in Zukunft Schwarze Frauen genauso gut 
wie weiße Männer klassifizieren könnten, würden die Technologien ja in einer durch 
soziale Ungleichheiten geprägten Gesellschaft eingesetzt werden, wo unterschiedliche 
Menschen verschieden durch den Einsatz von Gesichtserkennung und entsprechende 
Klassifikationen betroffen sind.

Insbesondere aus dem US-amerikanischen Raum sind Analysen bekannt, die vor 
einer Automatisierung von Ungleichheiten warnen und eine entsprechende Berück-
sichtigung bei digitalen Transformationsprozessen fordern (u. a. O’Neil 2016; Eubanks 
2017; Wachter-Boettcher 2017). Die Beispiele zeigen auch, dass Teilhabeaspekte, ne-
ben der ungleichen Geschlechterverteilung im technischen Feld, auf weiteren Ebenen 
bedeutsam sind. Disparate Teilhabe am technischen Feld führt auch dazu, dass Frauen 
und weitere soziale Gruppen bei Entwicklungsprozessen unterrepräsentiert sind, was 
einer geschlechtergerechteren Mitsprache und Mitgestaltung im Weg steht. Dies be-
günstigt Praktiken der „IMethodology“, bei der zumeist männliche, häufig jüngere Ent-
wickler technische Gestaltung an ihrer Lebens- und Erfahrungswelt ausrichten und sich 
selbst als Stellvertreter für Nutzende und Betroffene setzen (Akrich 1995; Oudshoorn/ 
Rommes/Stienstra 2004). 

Darüber hinaus bestimmen IT-Systeme aufgrund ihrer Allgegenwart zunehmend, 
ob und auf welche Weise Teilhabe an der Welt, an sozialem Aufstieg, an Gerechtig-
keit und an staatlichen Leistungen ermöglicht wird. Unfreiwillige oder unbewusste 
Beteiligung an IT ist ein weiteres Thema. Internettechnologien und automatisierte Ent-
scheidungen sind in ihrer Funktions- und Wirkweise in der Regel für Nutzende nicht 
transparent; vorgeschlagene Entscheidungen oder Auswahlprozesse durch Algorithmen 
können nicht nachvollzogen werden, ebenso wenig, was mit den Datenspuren bzw. 
Verknüpfungen verschiedener Daten durch unterschiedliche Unternehmen geschieht 
(Draude/ Klumbyte/Hornung im Erscheinen; Spiecker gen. Döhmann 2021b). Für das 
Trainieren von Technologien des Maschinellen Lernens wird zudem auf Datensätze zu-
rückgegriffen, die verschiedene Verzerrungen, also Biases, haben können und bei de-
nen darüber hinaus oft fragwürdig ist, inwieweit den Personen, von denen die Daten 
stammen, bewusst ist, wofür diese verwendet werden (Spiecker gen. Döhmann 2022). 
Solche Verzerrungen können durch Über- oder Unterrepräsentation bestimmter sozia-
ler Kategorien, Erhebung in bestimmten Kulturen oder lokalen Kontexten oder durch 
die Nutzung historischer Quellen in Datensätzen auftauchen (Zou/Schiebinger 2018). 
Verzerrungen aufgrund von Geschlechterklassifikationen tauchen z. B. bei Textverar-
beitung und Übersetzungssoftware auf – in der Informatik sind Forschende bestrebt, 
solchen Verzerrungen durch De-Biasing-Verfahren entgegenzuwirken (Bolukbasi et al. 
2016).

3.3 Nachhaltige Technikgestaltung

Forscher*innen aus dem Feld der Nachhaltigen KI verweisen zusätzlich zu den Chan-
cen von KI für Nachhaltigkeit auch auf deren ökologische Kosten. Sie empfehlen, die 
Nutzung von CO2-Emissionen-Trackern bei der Entwicklung und Überarbeitung von KI 
verpflichtend einzuführen. Auf dieser Grundlage ließen sich Zielkonflikte zum Beispiel 
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rund um die Frage, ob Energie für das Training von Algorithmen verwendet werden soll, 
bearbeiten (van Wynsberghe 2021). In Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit werden 
Technologien jedoch weiter unreflektiert als enabler angesehen, sodass Zielkonflikte 
bestehen bleiben. Wie Steinhilber ausführt, zählt dazu, dass von Digitalisierungsmaß-
nahmen für Frauen im Globalen Süden zumeist diejenigen profitieren, die bereits pri-
vilegiert sind (Steinhilber 2020: 25ff.). Zudem entstehen ReboundEffekte, wenn mehr 
Personen digitale Technologien nutzen, denn dadurch steigen Energie- und Ressour-
cenverbrauch. Um Zielkonflikte und Diskriminierung auch bei der nachhaltigen Gestal-
tung von IT und KI zu minimieren, wären soziale Nachhaltigkeitsziele, zum Beispiel 
im Sinne von SDG 5, stärker in die Gestaltung von Technik zu integrieren. Zugleich 
lassen sich komplexe gesellschaftliche Herausforderungen wie Diskriminierung nicht 
ausschließlich durch Technologien lösen (Schelenz/Pawelec 2021: 6, 10), denn auch 
normative und rechtliche Möglichkeiten sind dabei bedeutsam.

4 Rechtliche Ansätze zur Transformation von SDG 5 

Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und Diskriminierung sind 
seit jeher Querschnittsthemen rechtlicher Regulierungen, weil verschiedenste Elemen-
te normativer Ordnungsbedürftigkeit gegeben sind (Spiecker gen. Döhmann 2021b). 
Der Regelungsrahmen umfasst im Allgemeinen insbesondere Art. 3 GG und die EU-
DSGVO (1.) sowie im Speziellen AGG (2.). Vorweg kann festgehalten werden, dass die 
SDGs in den führenden Standardwerken zur Digitalisierung bisher keine Rolle spielen, 
weder dogmatisch noch (rechts)politisch.

4.1 Verfassungsrechtliche Rahmung 

Die Themenfelder Geschlechtergerechtigkeit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind 
jeweils im Verfassungsrecht verankert. Aufgrund der normativen Wirkung des Rechts, 
nicht zuletzt bei der Umsetzung von SDG 5, werden zentrale Regelungen im Folgenden 
ausgeführt. 

4.1.1 Gleichberechtigung und Grundgesetz: Art. 3 GG

Die diskriminierungsrechtliche Grundsatznorm der Verfassung, Art. 3 GG, ist digitali-
sierungsfern. Art. 3 II GG spezifiziert die Anforderung, „Gleiches gleich“ und „Unglei-
ches ungleich“ zu behandeln, im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau und formuliert zudem einen expliziten Förderauftrag des Staates, der in gewissem 
Umfang eine Realkontrolle einfordert. Denn danach fördert der Staat die „tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung“ und ist gehalten, bestehende Nachteile zu besei-
tigen. Schließlich normiert Art. 3 III GG ein absolutes Verbot der Diskriminierung auf 
der Basis besonderer Merkmale, welche also nicht gerechtfertigt werden kann und das 
selbst dann greift, wenn die Differenzierung zugunsten von Frauen bzw. einer unterre-
präsentierten Gruppe wirkt. Das Geschlecht, aber darüber hinaus auch jegliche Diskri-
minierung wegen der sexuellen Orientierung, ist hier genannt (BVerfG 124, 199: 220). 
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Mittelbare Diskriminierungen, bei denen an scheinbar neutrale Kriterien angeknüpft 
wird, unterfallen wegen der indirekten Wirkung den geringeren Anforderungen des Art. 
3 I GG. Dort ist eine Rechtfertigung möglich, wenngleich die Betroffenheit von in Art. 
3 I GG genannten Gruppen besondere Rechtfertigungshürden aufbaut. Auch im europä-
ischen Recht sind vergleichbare Vorstellungen enthalten, auf die hier aus Platzgründen 
nicht näher eingegangen wird.

4.1.2 Digitalisierung und Grundgesetz beziehungsweise DatenschutzGrundverordnung 
(DSGVO)

Dagegen findet sich keine allgemeine Rechtsnorm, welche die Digitalisierung umfas-
send anleitet. Am weitreichendsten greift das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung, Art. 2 I i. V. m. Art. 1 I GG [BVerfG 65, 1, 42 ff.], das, einschließlich Schutz-
pflichten, auch auf europäischer Ebene besteht, Art. 7 und 8 EUGRCh. In der Folge 
gibt es, vor allem in der DSGVO, eine Reihe von Anforderungen auch an den Umgang 
Privater mit Daten sowie, besonders wichtig, institutionalisierte Absicherungen zur 
Durchsetzung wie die Datenschutzaufsichtsbehörden.

Die für Diskriminierung besonders relevante KI-VO ist noch im Aushandlungspro-
zess befangen; eine rechtlich durchgestaltete Digitalisierungsstrategie existiert (noch) 
nicht. Sie sieht immerhin einen gewissen Diskriminierungsschutz durch Anforderungen 
an die Qualität von Daten vor (Ebert/Spiecker gen. Döhmann 2021: 1190).

Damit ist die in den SDGs identifizierte Kernproblematik blinder Flecken auch auf 
regulatorischer Ebene angesprochen: Denn Datenschutzrecht stellt Daten und weniger 
Entscheidungen und deren Auswirkungen in den Mittelpunkt. Es wird zwar die Be-
einflussung späterer Entscheidungen durch Daten gesehen (Simitis/Hornung/Spiecker 
gen. Döhmann 2019), die regulatorische Anknüpfung erfolgt aber zeitlich und gegen-
ständlich vorverlagert durch die Bezugnahme auf die Daten. Sie kontrollieren nur am 
Rande die Ergebnisse von Datenverarbeitung im Hinblick auf Diskriminierung, zum 
Beispiel über Art. 22 DSGVO, wonach eine Person grundsätzlich nicht aufgrund einer 
allein automatisiert zustande gekommenen Entscheidung beurteilt werden darf. Daher 
ist die DSGVO heftig kritisiert worden, dass der herausgehobene Schutz sogenannter 
„besonderer Daten“ im Sinne von Art. 9 DSGVO gerade Gender nicht inkludiert. Damit 
läuft auch der Schutz von Art. 54 III DSGVO leer, wonach Profiling nicht zur Diskri-
minierung eingesetzt werden darf, weil diese Vorschrift an die Kategorien des Art. 9 
DSGVO anknüpft.

Daraus sollte aber nicht abgeleitet werden, dass Datenschutz – als zentrales Digi-
talisierungsrecht – nicht etwa sehr wohl eine antidiskriminierende Wirkung hat. Schon 
allein die Notwendigkeit einer Kontrolle über die Daten führt dazu, dass ein stärkeres 
Bewusstsein für den Zusammenhang von Daten und Entscheidungen besteht, und dieses 
wiederum stärkt auch das Bewusstsein für die Bewertungen und Zwecksetzungen hinter 
der Verwendung von Daten und damit für Diskriminierungspotenziale. Die Fokussie-
rung liegt aber nicht in der Zweckkontrolle, sondern in der Kontrolle der Datenverar-
beitung für den festgelegten Zweck und damit der Beherrschung der Machtasymme-
trie zwischen Datenverwender und Datengeber/Datensubjekt (Spiecker gen. Döhmann 
2022). 
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4.1.3 Nachhaltigkeit und Grundgesetz: Art. 20a GG

Auch die Nachhaltigkeit ist erst jüngeren Datums, und zwar in Art. 20a GG, verankert. 
Diese Staatszielbestimmung schafft aber keine subjektiven Rechte, sondern räumt dem 
Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum ein, wie ein vorgeschriebener Mini-
malschutz erfolgen kann. Daran hat auch der aufsehenerregende Beschluss des BVerfGs 
zur Klimagerechtigkeit von 2021 wenig geändert (vgl. BVerfG 157: 30), auch wenn 
das Gericht dort das „relative Gewicht des Klimaschutzgebots in der Abwägung bei 
fortschreitendem Klimawandel“ verstärkt hat. Das Spannungsfeld von Nachhaltigkeit, 
Digitalisierung und geschlechtlicher Ungleichheit, wie sie im Recht vor allem anhand 
von Diskriminierung thematisiert wird, ist hier noch nicht angekommen. 

4.2 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Ist also die Verschränkung von Nachhaltigkeit und Diskriminierung im Sinne des  
SDG 5 auf der verfassungs- und europarechtlichen Ebene noch unausgestaltet, gilt Glei-
ches auch für das AGG. Mit dem Gesetz sollen Benachteiligungen u. a. aus Gründen des 
Geschlechts oder der sexuellen Identität verhindert oder beseitigt werden (§ 1 AGG) 
allerdings nur in ausgewählten Vertragsbeziehungen (§§ 2, 19 AGG). Explizite Normen 
mit Bezug zur Digitalisierung existieren nicht, das Gesetz ist technologieneutral (Daten-
ethikkommission 2019). Deren besonderes Gefährdungspotenzial wird auf mehreren 
Ebenen nicht gesehen. Zum einen besteht ohnehin ein strukturelles Ungleichgewicht 
(Sachverständigenrat 2018), weil den Besonderheiten von Daten (Spiecker gen.  Döhmann 
2021a) und der Schwierigkeit der Erkennbarkeit von Rechtsverletzungen (Busch 2018) 
nicht hinreichend Rechnung getragen wird. Insbesondere statistische Diskriminierungen 
sind für durchschnittliche Bürger*innen nicht ermittelbar (Orwat 2019). Zudem hängt 
die Effektivität wesentlich von der Rechtsverfolgung ab. Insbesondere bei Diskriminie-
rungen durch algorithmische Systeme ist das gegenwärtige Rechtsschutzsystem in den 
Anwendungskontexten des AGG von Defiziten geprägt. So ist zum Beispiel die – Erken-
nen voraussetzende – Beweiserleichterung in § 22 AGG nur auf die Benachteiligung an 
sich bezogen, nicht aber auf die sonstigen Voraussetzungen für Ansprüche Betroffener 
(Orwat 2019). Die rechtlich geschaffene Möglichkeit, Rechtsbeistand bei Antidiskrimi-
nierungsverbänden zu finden (§ 23) oder über die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
Stellungnahmen bei den Beteiligten einholen zu können (§ 28 I) setzen eine gehörige Ei-
geninitiative, Ressourcen und vor allem bereits fortgeschrittene Einschätzungen zum po-
tenziellen Vorliegen einer Diskriminierung voraus, sodass Betroffene sich in aller Regel 
gegen die zeit- und kostenintensive Rechtsverfolgung mit unsicheren Erfolgsaussichten 
entscheiden (Busch 2018; siehe auch Evaluation des AGG 2016).

5 Fazit und Ausblick

Das Spannungsverhältnis zwischen Digitalisierung, Geschlechtergerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit, so zeigen die Befunde, ist bisher nur unterkomplex erfasst. So lässt sich 
auf der analytischen Ebene nicht nur zeigen, dass das zentrale Ziel der Geschlechterge-
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rechtigkeit mit einer auf Frauen und Männer verkürzten Kategorie Geschlecht arbeitet 
und die sozio-kulturellen Mechanismen von Doing Gender systematisch vernachlässigt 
werden. Geschlechtergerechtigkeit scheint zudem bereits dann gegeben zu sein, wenn 
Frauen Zugang zu – hier sehr verkürzt gefassten – ökonomischen Ressourcen erhalten. 
Zielkonflikte zwischen Sozialem, Ökonomischem und Ökologischem werden weitest-
gehend ausgeblendet. Weitere blinde Flecken, etwa die Berücksichtigung globaler Un-
terschiede in der Gleichstellung von Geschlechtern oder das Verhältnis von Datenschutz 
und Gender, bedürfen weiterer Untersuchungen. 

Digitalisierung wird vereinfachend als enabler betrachtet und die besonderen He-
rausforderungen digitaler Technologien sind unzureichend adressiert. In der Folge blei-
ben auf der operativen Ebene Optionen ungenutzt, um Risiken wie fehlende Durch-
setzung bestehender Antidiskriminierungsregulierung und Biasing in algorithmischen 
Systemen abzumildern und damit einer nachhaltigen Geschlechtergerechtigkeit zur 
Wirkung zu verhelfen. 

Mithilfe mehrdimensionaler Ansätze lassen sich die blinden Flecken und Zielkon-
flikte in der weiteren Forschung präziser fassen, in ihrer Komplexität aufschlüsseln und 
systemische, integrative Lösungen über Fächergrenzen hinweg identifizieren. Für die 
Informatik stellt es eine Herausforderung dar, normativ geprägte soziale Vorstellungen 
wie Diskriminierungsfreiheit, Geschlechtergerechtigkeit, aber auch ein multidimensio-
nales Verständnis von Nachhaltigkeit in enger Verschränkung und entlang von techni-
schen Entwicklungsprozessen umzusetzen. Es gibt jedoch verschiedene Gestaltungs-
ansätze, die es ermöglichen, entsprechende Verschränkungen in die Technikgestaltung 
einzubeziehen.

Diese Ansätze sind allesamt auf den Einbezug intersektionaler Geschlechterfor-
schungsexpertise angewiesen und es muss das Ziel, dezidiert antidiskriminierend und ge-
schlechtergerecht zu gestalten, als solches formuliert werden (siehe Smyth/Dimond 2014; 
Schiebinger et al. 2011–2021; Draude/Maaß 2018). Aus der Perspektive einer integrati-
ven Nachhaltigkeitsforschung bietet das Gender Impact Assessment (GIA), das explizit 
für die Umwelt- und Klimapolitik weiterentwickelt wurde (Spitzner et al. 2020), einen 
ergänzenden Lösungsansatz, um staatliches Handeln zu untersuchen. Basierend auf inter-
sektionalen und interdependenten Ansätzen (Crenshaw 1989; Walgenbach 2012) vermag 
das GIA eine transformative Wirkung zu entfalten, indem gesellschaftliche Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse in die Analyse einbezogen werden. Die Anwendung des umwelt- 
und klimabezogenen GIAs erscheint insbesondere für jene SDGs vielversprechend, die 
Gender nicht als Querschnittsthema thematisieren. Somit können implizite Auswirkungen 
auf Geschlechtergerechtigkeit bei der Umsetzung aller SDGs erkannt werden. 

Aus rechtlicher und regulatorischer Sicht ist eine stärkere Verschränkung von Da-
tenschutz, IT-Sicherheit und Diskriminierungsforschung geboten. Erste Ansätze zum 
Verständnis finden sich (Fröhlich 2021; Beblo et al. 2021); der Entwurf der EUKIVO 
lässt zumindest ein gewachsenes Verständnis erkennen. Allerdings sind die Detailfragen 
in ihrer Reichweite oftmals noch nicht erkannt. So wird eine effektive Rechtsdurchset-
zung an der stärkeren Einbindung institutioneller Kräfte bis hin zur Ausweitung der 
Befugnisse von Antidiskriminierungsstellen, -verbänden und Aufsichtsbehörden kaum 
vorbei kommen. Vor allem aber ist aus einer interdisziplinären Perspektive dringend 
erforderlich, die Vorstellung von Digitalisierung als einem enabler der Antidiskrimi-
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nierung unter dem Vorzeichen der Nachhaltigkeitsziele der SDGs zu relativieren und 
sich der Risiken und Zielkonflikte bewusst zu werden. Nur dann kann eine nachhaltige 
Digitalisierung auch die Ziele des SDG 5 integrieren und können umgekehrt die Ziele 
des SDG 5 mit Digitalisierung zu einer nachhaltigen (globalen) Gesellschaft führen. 

Anmerkung

Wir danken Bianka Zurek für die wertvolle Zuarbeit in Form von Literaturrecherche 
und Textzusammenfassungen.
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